
ISIN DE 0005751309 und DE000A0N3RN0

WKN 575130 und A0N 3RN

Hiermit laden wir zu der am 6. Juni 2007 um 14.00 Uhr im Savigny Frankfurt Dorint Sofitel, Savignystraße 14-
16, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden,  ordentlichen Hauptversammlung der Impera Total Return AG 
ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 mit dem Lagebericht für 
das Geschäftsjahr 2006 und dem Bericht des Aufsichtsrats

Die vorgenannten Unterlagen nebst dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen ab dem 
Zeitpunkt  der  Einladungsbekanntmachung der  Hauptversammlung in  den Geschäftsräumen der  Gesell-
schaft, Savignystr. 63, 60325 Frankfurt am Main, und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
der Aktionäre aus. Den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Un-
terlagen zugesendet.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand  und  Aufsichtsrat  schlagen  vor,  den  Bilanzgewinn  für  das  Geschäftsjahr  2006  in  Höhe  von 
EUR 4.706.768,49 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je 
dividendenberechtigter Stückaktie EUR    544.500,00

Vortrag auf neue Rechnung EUR   4.162.268,49  

Bilanzgewinn EUR   4.706.768,49  

Die Dividende wird am 8. Juni 2007 ausgezahlt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Mitglied des Vorstands 
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Mitgliedern des Aufsichts-
rats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege der Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit) so-
wie entsprechende Satzungsänderung

Das Grundkapital der Gesellschaft soll dergestalt neu eingeteilt werden, dass eine bestehende Stückaktie 
der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,25 nach einer entsprechenden 
Erhöhung des Grundkapitals in zwei Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je-
weils EUR 1,00 geteilt wird. Für eine solche Glättung des anteiligen Betrags der Aktien am Grundkapital 
muss  zunächst  das  Grundkapital  aus  Gesellschaftsmitteln  ohne  Ausgabe neuer  Aktien  auf  den  Betrag 
erhöht werden, der einem rechnerischen Anteil von EUR 2,00 je Stückaktie entspricht. Anschließend wird 
dann jede Aktie in zwei Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 geteilt (Ak-
tiensplit). Damit verdoppelt sich die Anzahl der Aktien, ohne dass der Gesellschaft von außen neue Mittel 
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zugeführt werden. Durch diese Maßnahme wird sich somit die Liquidität der Aktien der Gesellschaft und 
damit nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat auch die Attraktivität der Aktien insbesondere für 
Privatanleger weiter erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

(1) Das Grundkapital  der  Gesellschaft  in  Höhe von EUR 2.400.000,--  wird  um EUR 1.440.000,--  auf 
EUR 3.840.000,-- erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR  1.440.000,-- der in 
der Bilanz zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Kapitalrücklage von insgesamt EUR  2.007.500,-- 
in Grundkapital.  Die Kapitalerhöhung wird ohne Ausgabe neuer Aktien durchgeführt. Der Kapital-
erhöhung wird die festgestellte Jahresbilanz zum 31. Dezember 2006 zugrunde gelegt, die mit dem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der Morison Dornbach AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Remscheid, versehen ist.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der Kapi-
talerhöhung festzulegen.

(2) § 5 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.840.000,-- (in Worten: drei Millionen achthundert-
vierzigtausend Euro) und ist eingeteilt in 1.920.000 Inhaberaktien in Form von Stückaktien.“

b) Aktiensplit

(1) Nach Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 5 a) in das Handels-
register  wird  das  Grundkapital  der  Gesellschaft  gemäß  §  5  Abs.  1  der  Satzung  in  Höhe  von 
EUR 3.840.000,--, eingeteilt in 1.920.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, durch einen Aktien-
split  im Verhältnis 1:2 neu eingeteilt in 3.840.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. An die 
Stelle einer Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 2,00 
treten dann zwei Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag 
am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00.

(2) Nach Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses gemäß Tagesordnungspunkt 5 a) in das Handels-
register wird § 5 Abs. 1 der Satzung entsprechend dem vorstehenden Beschluss erneut geändert 
und wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 3.840.000,-- (in Worten: drei Millionen achthundert-
vierzigtausend Euro) und ist eingeteilt in 3.840.000 Inhaberaktien in Form von Stückaktien.“

c) Der Vorstand wird angewiesen, die Beschlussfassungen unter den Tagesordnungspunkten 5 a) und 5 
b) mit der Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Beschluss-
fassung unter Tagesordnungspunkt 5 a) und sodann die Beschlussfassung unter Tagesordnungs-
punkt 5 b) eingetragen wird, die Eintragungen jedoch in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang 
erfolgen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen geneh-
migten Kapitals sowie entsprechende Satzungsänderung

Die Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital) besteht nur noch in Höhe von EUR  322.500,--. 

Der Gesellschaft soll jedoch die Möglichkeit gegeben werden, bei Bedarf auch in den kommenden Jahren 
von dem Instrument des genehmigten Kapitals im größtmöglichen Umfang Gebrauch machen zu können.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§ 6 der Satzung (genehmigtes Kapital/Kapitalerhöhung) wird – aufschiebend bedingt durch die Eintragung 
der zu Punkt 5 a) der Tagesordnung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie die 
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Eintragung dieses Beschlusses über ein neues genehmigtes Kapital und mit Wirkung für die Zukunft – auf-
gehoben und wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 31. Mai 2012 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 1.920.000,-- durch Aus-
gabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu  
erhöhen (genehmigtes Kapital). Bei Bareinlagen können die neuen Aktien auch von Kreditinstituten mit der  
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Grundsätzlich ist den Aktio-
nären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;

b) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S 4 AktG unterschrei-
tet; die Anzahl der Aktien, die gemäß diesem Punkt b) unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden, darf weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung 10 % des Grundkapitals überschreiten. Auf diese Zahl sind Aktien anzurech-
nen, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen aus-
gegeben werden oder auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen ab dem 6. Juni 2007 in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden; ferner sind auf diese Zahl Aktien anzurechnen, die ab dem 6. Juni 2007 auf-
grund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3  
S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden;

c) wenn die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern 
im Wege der Sacheinlage erfolgt;

d) um die neuen Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener  
Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG auszugeben; oder

e) um  den  Inhabern  von  im  Zeitpunkt  der  Ausnutzung  des  genehmigten  Kapitals  umlaufenden 
Wandel- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht aus von der Impera Total Return  
AG künftig zu begebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde.

Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der auszugebenden Aktien 
und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapi-
talerhöhung oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist zu ändern.“

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-  und Wandelschuldver-
schreibungen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

Eine  angemessene  Kapitalausstattung  ist  eine  wesentliche  Grundlage  für  die  Entwicklung  des  Unter-
nehmens. Ein Instrument der Finanzierung sind dabei Options- oder Wandelschuldverschreibungen, durch 
die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt. Um der Gesellschaft die nötige Flexi-
bilität bei der Kapitalbeschaffung zu geben, soll eine Ermächtigung zur Ausgabe eines größeren Volumens 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Ermächtigung  des  Vorstands  zur  Ausgabe  von  Options-  und/oder  Wandelschuldver-
schreibungen

(1) Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag und Aktienzahl
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Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Juni 2012, frühestens 
jedoch mit der Eintragung der geplanten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie des Aktien-
splits gemäß TOP 5 der Hauptversammlung vom 6. Juni 2007, einmalig oder mehrmals durch die 
Gesellschaft auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag  von  bis  zu  EUR 5.000.000,--  mit  oder  ohne  Laufzeitbegrenzung  („Schuldver-
schreibungen“) zu begeben und den Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen Options- 
oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 1.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 1.500.000,-- nach näherer 
Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen („Bedingungen“) zu gewähren. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann auch gegen Erbringung von Sachleistungen erfolgen, 
sofern der Wert der Sachleistungen dem Ausgabepreis entspricht und dieser den nach anerkannten 
finanzmathematischen  Methoden  ermittelten  theoretischen  Marktwert  der  Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet.

(2) Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu; die Schuld-
verschreibungen können auch von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung 
übernommen  werden,  sie  den  Aktionären  zum  Bezug  anzubieten.  Der  Vorstand  ist  jedoch 
ermächtigt,  mit  Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldver-
schreibungen auszuschließen,

– sofern sie gegen bar ausgegeben werden und der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen  Methoden  ermittelten  theoretischen  Marktwert  der  Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei 
begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte auszugebenden Aktien insgesamt 10 Prozent 
des Grundkapitals, das nach Eintragung der zur Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 
6. Juni 2007 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß TOP 5 in das 
Handelsregister besteht, oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten. 
Auf diesen Betrag ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien ent-
fällt, die ab dem 6. Juni 2007 aus einem genehmigten Kapital im Wege der Barkapitalerhöhung 
unter  Ausschluss  des  Bezugsrechts  gem.  § 186  Abs.  3  Satz  4  AktG  ausgegeben  werden. 
Außerdem ist auf diesen Betrag der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf die 
Veräußerung eigener Aktien entfällt, sofern diese während der Laufzeit dieser Ermächtigung un-
ter Ausschluss eines Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt,

– um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszunehmen,

– soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Optionsrechten oder Gläubigern von Wandelschuld-
verschreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Rechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs-
pflichten zustände,

– soweit die Schuldverschreibungen gegen Sachleistungen ausgegeben werden und der Bezug-
rechtsausschluss im Interesse der Gesellschaft liegt.

(3) Wandlungs- und Optionsrecht, Wandlungspflicht

Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht, ihre 
Schuldverschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf 
den Inhaber lautende Stückaktien der Impera Total Return AG zu wandeln. Das Wandlungsverhält-
nis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine 
Aktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine 
in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfä-
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hige Spitzen festgesetzt werden. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen 
nicht übersteigen.

Im Falle der Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine  beigefügt,  die  den  Inhaber  nach  näherer  Maßgabe  der  vom Vorstand  festzu-
legenden Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Impera 
Total Return AG berechtigen. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis 
auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung 
erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags durch den 
festgesetzten Optionspreis für eine Aktie der Gesellschaft. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, 
der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der 
Teilschuldverschreibungen  nicht  übersteigen.  Soweit  sich  Bruchteile  von  Aktien  ergeben,  kann 
vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebedingungen, 
gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung bzw. 
Optionsausübung nicht neue Aktien zu gewähren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die 
Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem nicht gewichteten durchschnittlichen Schlusskurs 
der Aktien der Impera Total Return AG im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) während der zehn Börsentage vor oder nach Erklärung 
der Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebedingungen können auch vorse-
hen, dass die Options- bzw. Wandelanleihe nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus be-
dingtem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können bzw. das 
Wandlungs- oder Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann. 

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit (oder zu einem 
anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Wandelschuld-
verschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung) den Anleihegläubigern ganz 
oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

(4) Options- oder Wandlungspreis, Verwässerungsschutz

Der Options- oder Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft 
beträgt  125  Prozent  des  durchschnittlichen  volumengewichteten  Börsenkurses  der  Aktien  der 
Gesellschaft  im XETRA-Handel  an der  Frankfurter  Wertpapierbörse  (oder  einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) während des Zeitraums, in dem die emmissionsbegleitenden Kreditinstitute das 
Bookbuilding-Verfahren durchführen oder, sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf die Schuld-
verschreibungen  zusteht,  während  der  Tage,  an  denen  Bezugsrechte  auf  die  Schuldver-
schreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, mit Ausnahme der letzten 
beiden Börsentage des Bezugsrechtshandels („Referenzkurs I“).

Wenn die Wandelanleihebedingungen eine Wandlungspflicht vorsehen, entspricht der Wandlungs-
preis für die Ausübung des Wandlungsrechts durch den Inhaber der Wandelanleihe 105 Prozent 
des durchschnittlichen volumengewichteten Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während 
des Zeitraums, in dem die emissionsbegleitenden Kreditinstitute das Bookbuilding-Verfahren durch-
führen („Referenzzeitraum“). Bei Pflichtwandlung am Endfälligkeitstag wird der Wandlungspreis so 
angepasst, dass er Folgendem entspricht:

– dem durchschnittlichen volumengewichteten Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) im 
Referenzzeitraum („Referenzkurs II“), wenn der Durchschnitt der Schlussauktionspreise der Ak-
tie der Gesellschaft im XETRA-Handel  an der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) während  der  zehn Börsentage vor  dem Tag der  Endfälligkeit 
(„Endfälligkeitskurs“) niedriger ist als der Referenzkurs II oder diesem entspricht,
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– 105 Prozent des Referenzkurses II, wenn der Endfälligkeitskurs 105 Prozent des Referenzkurses 
II entspricht oder diesen übersteigt,

– dem Endfälligkeitskurs, wenn dieser zwischen dem Referenzkurs II und 105 Prozent des Refe-
renzkurses II liegt.

Wenn die Wandelanleihebedingungen das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit den 
Inhabern der Wandelschuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, entspricht der 
Wandlungspreis dem durchschnittlichen volumengewichteten Börsenkurs im XETRA-Handel an der 
Frankfurter  Wertpapierbörse  (oder  einem vergleichbaren  Nachfolgesystem)  am dritten  Börsen-
handelstag vor Endfälligkeit.

Der  Options-  bzw.  Wandlungspreis  kann  unbeschadet  des  §  9  Abs.  1  AktG  aufgrund  einer 
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Bedingungen dann ermäßigt werden, 
wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- oder Wandlungsfrist unter Einräumung eines 
Bezugsrechts an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen be-
gibt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte hierbei 
kein Bezugsrecht  eingeräumt wird.  Die Bedingungen können auch für  andere Maßnahmen der 
Gesellschaft, die zu einer Verwässerung des Wertes der Options- bzw. Wandlungsrechte führen 
können, eine Wert wahrende Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises vorsehen.

In jedem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der je Schuldverschreibung zu beziehenden 
Aktien den Nennbetrag der Schuldverschreibung nicht übersteigen.

(5) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

Der  Vorstand  wird  ermächtigt,  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  unter  Beachtung  der  vor-
stehenden  Vorgaben  die  weiteren  Einzelheiten  der  Ausgabe  und  Ausstattung  der  Schuldver-
schreibungen und deren Bedingungen festzusetzen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit 
und Stückelung sowie Options- bzw. Wandlungszeitraum.

b) Bedingte Kapitalerhöhung

Das Grundkapital wird um bis zu Euro 1.500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des jeweiligen Geschäftsjah-
res ihrer Ausgabe bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ge-
währung  von  Aktien  an  die  Inhaber  oder  Gläubiger  von  Options-  und/oder  Wandelschuldver-
schreibungen („Schuldverschreibungen“), die aufgrund der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 
7 der Hauptversammlung vom 6. Juni 2007 von der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zudem nach Maßgabe des aufgrund vorstehender Ermächtigung jeweils festzu-
legenden Options- bzw. Wandlungspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu-
führen, wie von Options- und/oder Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch ge-
macht wird bzw. Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht 
ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der be-
dingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Satzungsänderung

(1) In § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 1.500.000,-- durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 neu-
en, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des jewei-
ligen Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapi-
talerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von Options-  
und/oder  Wandelschuldverschreibungen  („Schuldverschreibungen“),  die  aufgrund  der  
Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 6. Juni 2007 von  
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der Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zudem nach Maß-
gabe des aufgrund vorstehender Ermächtigung jeweils festzulegenden Options- bzw. Wand-
lungspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options-  
und/oder Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird bzw. 
Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht ein Bar-
ausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand wird  
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.“

(2) Die Überschrift von § 5 der Satzung wird wie folgt geändert: „Höhe und Einteilung des Grundkapi-
tals, bedingtes Kapital“. 

d) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister

Der Vorstand wird angewiesen, die bedingte Kapitalerhöhung gemäß vorstehender Ziffer b) sowie 
die Änderung von § 5 Abs. 4 der Satzung einschließlich der Überschrift gemäß vorstehender Ziffer c) 
mit der Maßgabe zur Eintragung beim Handelsregister anzumelden, dass die Eintragungen erst nach 
der Eintragung der geplanten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Tagesordnungspunkt 
5 a) und des Aktiensplits gemäß Tagesordnungspunkt 5 b) erfolgen.

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und der Verwendung eigener Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

Der Vorstand wird mit Wirkung vom Ablauf des Tages dieser Hauptversammlung an gemäß § 71 
Abs. 1  Nr. 7 AktG  ermächtigt,  bis  zum  30. November 2008  zum  Zwecke  des  Wertpapierhandels 
eigene Aktien zu Preisen, die den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktie an der Börse Frankfurt an 
den jeweils drei vorangehenden Börsentagen nicht um mehr als 10 % übersteigen oder mehr als 
20 % unterschreiten zu kaufen und zu verkaufen. Dabei darf der Bestand der zu diesem Zweck 
erworbenen Aktien am Ende keines Tages 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

Diese Ermächtigung ersetzt  für  die  Zukunft  die  von der Hauptversammlung am 2. Juni 2006 zu 
Punkt 9 a) der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung.

b) Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

(1) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Gren-
zen eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung gilt bis einschließ-
lich zum 30. November 2008.

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
Aktionäre erfolgen.

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis je Aktie 
(ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im 
XETRA-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr als 
10 % über- oder unterschreiten. 

bb) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre, darf der von der 
Gesellschaft  gezahlte  Kaufpreis  je  Aktie  (ohne  Erwerbsnebenkosten)  den  Mittelwert  der 
Schlusskurse für die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder in einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem)  an  der  Frankfurter  Wertpapierbörse  während  der  letzten  zehn 
Handelstage vor dem Tag der Veröffentlichung des öffentlichen Kaufangebots um nicht mehr 
als 20 % über- oder unterschreiten.
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(2) Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien nach Maßgabe der folgenden Vorschriften 
und mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre zu veräußern bzw. zu verwenden.

aa) Sie können an Dritte gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert  werden, der den Bör-
senkurs von Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei 
der Mittelwert der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem 
vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten 
fünf Börsentage vor der Veräußerung der Aktien. In diesem Faii darf die Anzahl der zu ver-
äußernden Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
der heutigen Hauptversammlung oder - falls dieser Betrag geringer ist - 10 % des zum Zeit-
punkt der Veräußerung der Aktien eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht über-
schreiten. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzu-
rechnen, die unter Ausnutzung einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden 
Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapi-
tals  diejenigen  Aktien  anzurechnen,  die  zur  Bedienung  von  Schuldverschreibungen  mit 
Wandel-  und/oder  Optionsrecht  auszugeben sind,  sofern die  Schuldverschreibungen auf-
grund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden. 

bb) Sie können zur Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft aus von ihr künftig zu bege-
benden Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen genutzt werden. 

cc) Sie können im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unter-
nehmen, Teilen von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögens-
gegenständen an Dritte übertragen werden.

dd) Sie können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einzie-
hung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.  Die  Einziehung führt  grund-
sätzlich zur Kapitalherabsetzung. Die Einziehung kann aber auch im vereinfachten Verfahren 
ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Betrags des Grundkapitals der üb-
rigen Aktien gemäß § 8 Abs. 3 AktG erfolgen. Der Vorstand ist für diesen Fall ermächtigt, die 
Angabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend anzupassen.

Das  Bezugsrecht  der  Aktionäre  wird  insoweit  ausgeschlossen,  als  eigene  Aktien  gemäß  den 
Ermächtigungen unter den vorstehenden Ziffern aa), bb) oder cc) verwendet werden.

(3) Die vorstehenden Ermächtigungen können ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals ausgenutzt 
werden.

(4) Diese Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung 
der zu Punkt 5 a) der Tagesordnung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; 
mit  ihrem  Wirksamwerden  ersetzt  sie  für  die  Zukunft  die  von  der  Hauptversammlung  am 
2. Juni 2006 unter Punkt 9 b) der Tagesordnung beschlossene Ermächtigung.

9. Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, jedem Mitglied des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 eine 
Vergütung in Höhe von EUR  10.000,-- zu zahlen. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der stellvertretende 
Vorsitzende das 1 ½-fache dieses Betrages. Die Gesellschaft übernimmt die auf die Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer.
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10. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Morison Dornbach AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Remscheid, zum 
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

Berichte des Vorstands 

Die folgenden Berichte liegen ab dem Zeitpunkt der Einladungsbekanntmachung der Hauptversammlung in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft, Savignystr. 63, 60325 Frankfurt am Main, und während der Hauptversammlung 
zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Den Aktionären wird auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine Abschrift 
dieser Unterlagen zugesendet.

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung 

Die vorgeschlagene Ermächtigung dient dem Erhalt der Verbreiterung der Eigenkapitalbasis der Impera Total Re-
turn AG.

Der  Vorstand  soll  zunächst  ermächtigt  werden,  Spitzenbeträge vom Bezugsrecht  der  Aktionäre  auszunehmen. 
Diese Ermächtigung dient der Verwaltungsvereinfachung. Der Vorstand ist danach berechtigt, Spitzenbeträge, die 
infolge des Bezugsverhältnisses entstehen, zur Erleichterung der Abwicklung auszuschließen.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll sodann für den Fall gelten, dass der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der Aktien, die gemäß diesem Punkt un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, darf weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung 10 % des Grundkapitals überschreiten. Auf diese Zahl sind Aktien anzu-
rechnen,  die  zur  Bedienung  von  Bezugsrechten  aus  Options-  oder  Wandelschuldverschreibungen  ausgegeben 
werden  oder  auszugeben  sind,  sofern  die  Schuldverschreibungen  ab  dem  6. Juni  2007  in  entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; ferner sind auf 
diese Zahl Aktien anzurechnen, die ab dem 6. Juni 2007 aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Ak-
tien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Diese 
Ermächtigung verfolgt das Ziel, der Impera Total Return AG die Unternehmensfinanzierung im Wege der Eigenkapi-
talaufnahme zu erleichtern. Die Impera Total Return AG wird hierdurch in die Lage versetzt, einen entstehenden 
Eigenkapitalbedarf kurzfristig zu decken. Ein solcher Bedarf kann beispielsweise aufgrund sich kurzfristig bietender 
Marktchancen oder auch bei der Gewinnung neuer Aktionärsgruppen entstehen. Durch die Ermächtigung können 
diese  Möglichkeiten  schnell  und  flexibel  realisiert  werden;  darüber  hinaus  sind  aufgrund  der  unkomplizierten 
Abwicklung höhere Erlöse aus den neu auszugebenden Aktien zu erwarten. 

Des weiteren soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung, die zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Wirtschaftsgütern im Wege der Sacheinlage erfolgt, 
gelten. Die Impera Total Return AG steht in einem intensiven Wettbewerb. Um in diesem Wettbewerb bestehen zu 
können, muss die Impera Total Return AG in der Lage sein, im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu 
handeln. Hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit, bei sich bietender Gelegenheit kurzfristig Unternehmen 
oder Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben, um hierdurch die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern. 
Durch das genehmigte Kapital und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss wird die Impera Total Return AG 
in die Lage versetzt, derartige Akquisitionen schnell und kostengünstig durchführen zu können. Insbesondere wird 
sie hierdurch in die Lage versetzt,  unter Schonung der eigenen Liquidität Aktien als Gegenleistung für das zu 
erwerbende Unternehmen bzw. die zu erwerbende Beteiligung anzubieten.

Schließlich soll die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für den Fall gelten, dass die neuen Aktien als 
Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen ausgeben werden. Damit soll 
es der Impera Total Return AG ermöglicht werden, ohne großen Verwaltungsaufwand flexible Vergütungsmodelle 
zu integrieren. Die Kompetenzen der für die Gewährung der Vergütung jeweils zuständigen Organe bleiben in je-
dem Fall gewahrt.
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Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden können, soweit es 
erforderlich  ist,  um  auch  den  Inhabern  von  künftig  zu  begebenden  Options-  und/oder  Wandelschuldver-
schreibungen ein  Bezugsrecht  auf  neue Aktien  geben zu  können,  wenn dies  die  Bedingungen der  jeweiligen 
Schuldverschreibung vorsehen. Solche Schuldverschreibungen sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt in 
der Regel mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausgestattet, der vorsieht, dass den Inhabern bei nach-
folgenden Aktienemissionen mit Bezugsrecht der Aktionäre anstelle einer Ermäßigung des Options- bzw. Wand-
lungspreises ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt werden kann, wie es auch den Aktionären zusteht. Sie 
werden damit so gestellt, als ob sie ihr Options- oder Wandlungsrecht bereits ausgeübt hätten bzw. eine Wand-
lungspflicht erfüllt wäre. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft – im Gegensatz zu einem Verwässerungsschutz 
durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises – einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder 
Optionsausübung auszugebenden Aktien erzielen kann.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts Gebrauch machen wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, 
wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer 
Aktionäre liegt.

Die Ersetzung des alten genehmigten Kapitals durch ein neues genehmigtes Kapitals erfolgt – mit Wirkung für die 
Zukunft – aufschiebend bedingt durch die Eintragung der zu Punkt 5 a) der Tagesordnung vorgeschlagenen Kapi-
talerhöhung aus Gesellschaftsmitteln sowie die Eintragung des Beschlusses über das neue genehmigte Kapital.

Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Ein 
wichtiges  Instrument  der  Finanzierung  sind  Options-  und  Wandelschuldverschreibungen  („Schuldver-
schreibungen“), durch die dem Unternehmen zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später in Form 
von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt. Darüber hinaus kommen die erzielten Wandlungs- und Options-
prämien der Gesellschaft zugute. Es sollen daher seitens der Impera Total Return AG Options- und/oder Wandels-
schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag bis zu EUR 5.000.000,-- begeben werden können. Zur Be-
dienung der Options- und Wandlungsrechte aus diesen Schuldverschreibungen sollen Aktien mit einem anteiligen 
Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 1.500.000,--, d.h. bis zu 1.500.000 Aktien, zur Verfügung stehen. Die 
hierfür beabsichtigte Schaffung eines bedingten Kapitals in Höhe von EUR 1.500.000 liegt unter der gesetzlichen 
Höchstgrenze.

Unsere Aktionäre haben auf die Schuldverschreibungen nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich ein Be-
zugsrecht. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre Betei-
ligungsquote zu erhalten. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein, dieses Bezugsrecht auszuschließen: 

– Zunächst soll der Vorstand in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, das 
Bezugsrecht  mit  Zustimmung  des  Aufsichtsrats  auszuschließen,  wenn  der  Ausgabepreis  der  Schuldver-
schreibungen ihren nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert 
nicht wesentlich unterschreitet (§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Dieser Bezugsrechts-
ausschluss ist notwendig, wenn eine Schuldverschreibung schnell platziert werden soll, um ein günstiges 
Marktumfeld  zu  nutzen.  Die  Interessen  der  Aktionäre  werden  dadurch  gewahrt,  dass  die  Schuldver-
schreibungen nicht wesentlich unter dem Marktwert ausgegeben werden, wodurch der Wert des Bezugs-
rechts praktisch gegen Null geht. Diese Möglichkeit ist auf Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien mit 
einem Anteil von höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt. Darauf anzurechnen sind Aktien, die ab 
dem 6. Juni 2007 aus einem genehmigten Kapital unter Bezugsrechtsausschluss in Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Hierauf ebenfalls anzurechnen ist der anteilige Betrag des Grundka-
pitals, der auf die Veräußerung eigener Aktien entfällt, sofern diese während der Laufzeit der Ermächtigung 
zur Ausgabe der Schuldverschreibungen unter Ausschluss eines Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
erfolgt. 
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– Außerdem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um bei Emissionen mit grundsätzlichem Be-
zugsrecht der Aktionäre Spitzenbeträge zu verwerten. Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen 
ist sinnvoll und üblich, weil die Kosten des Bezugsrechtshandels bei Spitzenbeträgen in keinem vernünftigen 
Verhältnis  zum  Vorteil  für  die  Aktionäre  stehen.  Der  mögliche  Verwässerungseffekt  ist  wegen  der 
Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
ausgeschlossenen Schuldverschreibungen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

– Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit den Inhabern von Schuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf später aus-
gegebene  Schuldverschreibungen  gewährt  wird.  Options-  und  Wandelschuldverschreibungen  sehen  zur 
erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen solchen Verwässerungsschutz vor. Die Bezugs-
berechtigten werden damit so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugsrechten Gebrauch gemacht und seien 
bereits Aktionäre.

– Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tungen zu begeben. Dies soll jedoch nur geschehen können, wenn der Wert der Sachleistung dem Ausgabe-
preis der Schuldverschreibung entspricht und den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-
rechneten Marktwert der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ausgabe gegen Sach-
leistung soll uns insbesondere die Möglichkeit geben, auch Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder dem Erwerb von Wirtschaftsgü-
tern einzusetzen. Die Gesellschaft beabsichtigt weiterhin, durch solche Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken und ihre Ertragskraft zu steigern. Dabei können oder sollen die Gegenleistungen oft nicht in 
Geld erbracht werden. Häufig besteht auch der Verkäufer darauf, eine Gegenleistung in anderer Form zu 
erhalten. Dabei kann eine attraktive Alternative darin liegen, an Stelle oder neben der Gewährung von Aktien 
oder  Barleistungen  Schuldverschreibungen  mit  einem  Wandlungs-  oder  Optionsrecht  anzubieten.  Diese 
Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisi-
tionen. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der Erwerb und die Hingabe von Schuld-
verschreibungen gegen Sachleistung im Unternehmensinteresse liegen. Er wird das Bezugsrecht der Aktio-
näre nur in diesem Fall ausschließen.

Bericht des Vorstands zu Punkt 8 b) der Tagesordnung 

Tagesordnungspunkt 8 b) enthält den Vorschlag der Verwaltung, die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu 
ermächtigen, bis zum 30. November 2008 eigene Aktien bis zu einem Anteil von insgesamt 10 % des zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die gegenwärtig noch be-
stehende Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, die durch die Hauptversammlung mit Beschluss vom 2. Juni 
2006 erteilt wurde, läuft am 30. November 2007 aus. Aus diesem Grund soll bereits im Rahmen dieser Hauptver-
sammlung eine neue Ermächtigung geschaffen werden, welche die Ermächtigung vom 2. Juni 2006 ersetzen wird.

Mit der vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, das Instrument des Erwerbs 
eigener Aktien für die mit einem solchen Erwerb verbundenen Vorteile im Interesse der Gesellschaft und der Aktio-
näre zu nutzen. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, dass das Bezugsrecht  bei einer Veräußerung der erworbenen eigenen 
Aktien an Dritte ausgeschlossen ist, sofern die erworbenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Bör-
senkurs  von  Aktien  gleicher  Ausstattung  zum Zeitpunkt  der  Veräußerung  nicht  wesentlich  unterschreitet.  Die 
Ermächtigung erlaubt insoweit insbesondere eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als bei 
deren Veräußerung nach den Regeln der Einräumung eines Bezugsrechts an die Aktionäre. Die Vermögens- wie 
auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden bei dieser Veräußerung von eigenen Aktien an Dritte unter 
Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ange-
messen gewahrt. Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 10 % des im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der heutigen Hauptversammlung oder – falls dieser Betrag niedriger ist – des zum Zeitpunkt der 
Veräußerung der Aktien gezeichneten Kapitals der Gesellschaft. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals 
sind  diejenigen  Aktien  anzurechnen,  die  unter  Ausnutzung  einer  während  der  Laufzeit  dieser  Ermächtigung 
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geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurech-
nen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrecht auszugeben sind, sofern 
die Schuldverschreibungen aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in 
entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

Die Ermächtigung sieht weiterhin vor, dass die erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre  zur  Erfüllung  von  Umtauschrechten  aus  von der  Gesellschaft  künftig  auszugebenden  Wandel-  oder 
Optionsschuldverschreibungen verwendet werden können. Es kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktio-
näre zweckmäßig sein, von einer Erhöhung des Grundkapitals oder einer Aktienausgabe aus bedingtem Kapital 
abzusehen und zur Bedienung der Wandel- und Optionsrechten ganz oder teilweise eigene Aktien einzusetzen. Da-
durch werden eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft und eine Verwässerung der Beteiligungsquote der 
Aktionäre vermieden.

Die Ermächtigung sieht schließlich vor, dass das Bezugsrecht auch bei der Übertragung der erworbenen Aktien als 
Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen ausgeschlossen wird. Unter-
nehmenserweiterungen erfordern in der Regel rasche Entscheidungen. Durch die vorgesehene Ermächtigung kann 
der Vorstand auf dem Markt rasch und flexibel auf sich bietende Gelegenheiten reagieren und Möglichkeiten zur 
Unternehmenserweiterung ausnutzen.

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum Rückerwerb bzw. zur 
Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. Eine Aus-
nutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und des Aufsichts-
rats im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und verhältnismäßig ist. 

Die Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung der zu Punkt 5 a) 
der Tagesordnung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; mit ihrem Wirksamwerden ersetzt 
sie  für  die  Zukunft  die  von  der  Hauptversammlung  am  2. Juni 2006  unter  Punkt 9  b)  der  Tagesordnung 
beschlossene Ermächtigung.

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Ermächtigung zum Rück-
erwerb eigener Aktien berichten.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich spätestens bis zum Ablauf des 30. Mai 2007 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung 
bedarf der Textform und kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotfüh-
rende Institut, der sich auf den Beginn des 16. Mai 2007 (00:00 Uhr) beziehen und der Gesellschaft spätestens 
bis zum Ablauf des 30. Mai 2007 (24:00 Uhr) zugehen muss. Der Nachweis bedarf der Textform und kann in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Anmeldung und der Nachweis sind an folgende Adresse zu richten:

Impera Total Return AG
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: +49 (0)89-309037-4671
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 
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Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut 
oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsver-
einbarung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von 
§ 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden. Anderweitig adressierte Gegenanträge 
und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Impera Total Return AG
Savignystraße 63
60325 Frankfurt am Main
Telefax:  +49 (0)69 - 74 22 77 - 29
E-Mail: gpl@impera.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Hauptversammlung unter vorstehender Adresse eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktio-
närs,  der  Begründung  und  einer  etwaigen  Stellungnahme  der  Verwaltung  unverzüglich  im  Internet  unter 
http:\\www.impera.de veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im April 2007

Impera Total Return AG
Der Vorstand
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